
 

 

Tima 4 you AG   •  Holderbachweg 4  •  8046 Zürich  

 

Nutzniessung oder Wohnrecht? 
 
 
 
  Wohnrecht 

 

 Nutzniessung 

 
Was versteht man 
darunter? 
 
 
 
 
 
 
 
Was schliesst die Nut-
zung ein? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wer trägt die Kosten? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Welche Steuereffekte 
gibt es? 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Das Recht, ein Gebäude oder ein 
Teil eines Gebäudes zu bewoh-
nen. 
 
 
 
 
 
 
Die Nutzung ist persönlich und 
nicht übertragbar. Sie kann auf 
einzelne Teile einer Liegenschaft 
beschränkt werden. 
 
 
 
 
 
 
Der Wohnberechtigte zahlt keine 
Reparaturen, nur den normalen 
Unterhalt und die Nebenkosten. 
 
 
 
 
 
 
Die Schenkungssteuer wird durch 
die Wertverminderung reduziert. 
Der Wohnungsberechtigte muss 
den Eigenmietwert versteuern. 
Die Unterhaltskosten und Hypo-
thekarzinsen kann der Wohn-
rechtgeber abziehen. 
 

  
Die Übertragung von Ei-
gentum. Der Nutzniesser 
darf weiterhin die Liegen-
schaft nutzen, verwalten 
und Erträge beziehen. 
 
 
 
 
Der Nutzniesser kann 
Räume vermieten und be-
sitz das Recht zur Verwal-
tung. Die Nutzniessung 
lässt sich nicht auf Teile 
einer Liegenschaft 
beschränken. 
 
 
 
Der Nutzniesser zahlt ne-
ben Unterhalts- und Ne-
benkosten zusätzlich 
Hypothekarzinsen, Versi-
cherungsprämien und 
anderes. 
 
 
 
Die Schenkungssteuer wird 
reduziert. Das Vermögen 
und das Einkommen aus 
der Liegenschaft muss 
der Nutzniesser versteu-
ern. Dafür kann er Abzüge 
für Hypothekarzins und 
den Unterhalt vornehmen. 
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